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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs1;

Rechtssatz

Die Notwendigkeit der Errichtung eines Weges für die Waldbewirtschaftung ist nach objektiven Gesichtspunkten zu

beurteilen und nicht nach den persönlichen Verhältnissen eines Waldeigentümers (vgl. E 25. April 2001, 98/10/0329; E

27. April 2000, 98/10/0374). Ob die Errichtung des Weges aus besonderen Gründen kostengünstig etwa mit einem vor

Ort be ndlichen Bagger bewerkstelligt werden kann, ist daher für die entscheidende Frage der Erforderlichkeit des

Weges für die Waldbewirtschaftung nicht relevant.
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